
Ereignis 
 

Siehe Deeskalationsschema 

Information an Betroffene 
- Information ist die Regel (auch an 

Eltern). 
- Art der Information je nach Ereignis. 
- Wir informieren sorgsam, offen und 

gelassen! 

Verantwortliche gemäss Deeskalationssschema  
bestimmen das Vorgehen 

Bei Unklarheiten zur Eksalationsstufen hilft der Vorstand 

 

 Information und Beizug Vereinspräsident/in oder  
Technischer Leiter 

 

Allenfalls ist der 'Krisenstab' einzuberufen. 

'Krisenstab' unseres Vereins 
 

Präsident/Präsidentin
(Vizepräsident/Vizepräsidentin)

Mediensprecher/Meidensprecherin
Pädagogische Beratung 

Rechtliche Beratung: externe Fachstellen 
 

Wer informiert 
a) Die Betroffenen informieren den / die Vereinspräsident/-in oder 

die Stellvertretung 
b) Die Medien informiert der/die Mediensprecher/in  

Medien-Information 
Über Form und Inhalt der 

Medieninformationen entscheidet der 
Krisenstab. Medien werden 
ausschliesslich über der/die 

zuständige Mediensprecher/-in 
informiert

Aufarbeitung 
Vorfälle werden dokumentiert und im Vorstand behandelt. 

Der Vorstand entscheidet zusammen mit dem Krisenstab über 
den Beizug externer Fachkräfte. (z. B. Supervisor, 

Psychologischer Dienst) 

 
 
 
 
 
 

 
Ablauf und Zuständigkeiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


